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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Florian Köhler, Oskar Lipp, Johannes Meier und Fraktion (AfD) 

Haushaltsplan 2024/2025; 
hier: BayernPortal und IT-Komponenten des eGovernment – Verknüpfung von 

Public Data Clouds und Künstlicher Intelligenz 
 (Kap. 16 04 TG 76 neuer Tit.) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf des Haushaltsplans 2024/2025 werden folgende Änderungen vorgenom-
men: 

In Kap. 16 04 wird in der TG 76 ein neuer Tit. „Verknüpfung von Public Data Clouds und 
Künstlicher Intelligenz“ ausgebracht und für das Jahr 2024 und das Jahr 2025 jeweils 
mit einem Ansatz in Höhe von 1.000,0 Tsd. Euro ausgewiesen.  

Die Deckung erfolgt aus den in Kap. 16 04 Tit. 812 76 eingesparten Mitteln. 

 

 

Begründung: 

Mit dem viertletzten Platz schneiden Bayern und Deutschland EU-weit im Bereich vor-
ausgefüllter Formulare besonders schlecht ab (DESI 2023). Diese desaströse Platzie-
rung hat einen Grund: Die Register sind nicht digitalisiert und verknüpft, was es unmög-
lich macht, auf vorhandene Daten von Unternehmen oder Bürgern zuzugreifen, so dass 
diese immer wieder neu eingegeben werden müssen. 

Die Verknüpfung von Public Data Clouds und Künstlicher Intelligenz (KI) für die Digita-
lisierung der Verwaltung wird von führenden Ländern wie Dänemark (Agency for Digital 
Government, 2024 Digitaliseringsstyrelsen / Center for Cyberskkerhed, 2020) – und na-
türlich dem digitalen Spitzenreiter Estland – vorangetrieben. Anträge und Meldungen 
von Bürgern und Unternehmen werden üblicherweise nicht mehr händisch bearbeitet, 
sondern sie durchlaufen KI-gestützte Verfahren und werden nur bei Feststellung von 
Implausibilitäten von Verwaltungsfachkräften überprüft. Bis zu 95 Prozent der Anträge, 
etwa auf Eröffnung eines Unternehmens, können so personal- und zeitsparend auto-
matisch bearbeitet werden. In Deutschland wird KI wird bisher allenfalls testweise ge-
nutzt, dabei kann eine Entlastung in Standardentscheidungen durch KI einen wichtigen 
Beitrag leisten, um den wachsenden Fachkräftemangel in den öffentlichen Verwaltun-
gen zu lindern (IW Köln). 
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